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ENTWURF EINES ERSTEN GESETZES ZUR ÄNDERUNG DES STRAHLENSCHUTZGESETZES 
 
 
Sehr geehrte Frau , 
 
für die Beteiligung im Verfahren zur Änderung des Strahlenschutzgesetzes 
bedanken wir uns. 
 
Gleichwohl die Änderung des § 50 StrSchG in Nr. 17 nicht der gesamten 
Dienstzeit und infolgedessen der beruflichen Expositionszeit entspricht, 
bestehen aus unserer Sicht keine grundsätzlichen Bedenken gegen diese sowie 
die weiteren Änderungen. 

 
Für Rückfragen stehen unsere Experten der VC Arbeitsgruppe Strahlenschutz 
und ich gerne zu Ihrer Verfügung. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Vereinigung Cockpit e. V. 
 
-im Original unterschrieben- 
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